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Beschlussvorlage 
 
Geschäftszeichen: Verantwortliche/r: Vorlagennummer: 
OBM/ZV/112 Personal- und Organisationsamt 112/047/2011 
 
Änderung der Budgetüberschussregelung 

Beratungsfolge Termin Ö/N Vorlagenart Abstimmung 
 
Haupt-, Finanz- und Personalaus-
schuss 

07.12.2011 Ö Gutachten einstimmig angenommen 

Stadtrat 08.12.2011 Ö Beschluss einstimmig angenommen 
 
 
Beteiligte Dienststellen 
Referat II, Amt 20 
 
 
 

I. Antrag 
Die Regeln für die Budgetierung werden mit Wirkung ab dem Haushaltsjahr 2012 auf die bis 2009 
geltende Fassung zurückgeführt (Änderung der Nr. 1.2.3.a): 
„70% der erwirtschafteten Gesamteinsparung fließen an den Haushalt zurück. Die restlichen 
30% verbleiben beim Fachamt.“  
 
 

II. Begründung 
Die im Rahmen der Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen vom Stadtrat beschlossene Änderung 
für die Haushaltsjahre 2010 und 2011 („80% der erwirtschafteten Gesamteinsparung fließen an 
den Haushalt zurück. Die restlichen 20% verbleiben beim Fachamt.“) war nur befristet angelegt.  
 
Die Budgetregeln werden unter Ziffer 1.2.3.a) wieder auf die vorherigen Rahmenbedingungen zu-
rückgeführt, um den Anreiz für Einsparbemühungen in den Ämtern wieder zu erhöhen.  
 
 
 

III. Abstimmung 
 
Beratung im Gremium:  Haupt-, Finanz- und Personalausschuss am 07.12.2011 
 
Protokollvermerk: 
Frau StRin Pfister beantragt, die Schulen von dieser Regelung auszunehmen und 100% im Budget 
zu belassen. Der Antrag wird mit 6 gegen 7 Stimmen abgelehnt.  
 
Ergebnis/Beschluss: 
Die Regeln für die Budgetierung werden mit Wirkung ab dem Haushaltsjahr 2012 auf die bis 2009 
geltende Fassung zurückgeführt (Änderung der Nr. 1.2.3.a): 
„70% der erwirtschafteten Gesamteinsparung fließen an den Haushalt zurück. Die restlichen 
30% verbleiben beim Fachamt.“  
  
 
mit 13  gegen 0   Stimmen 
 
gez. Dr. Balleis gez. Ternes 
Vorsitzende/r Berichterstatter/in 
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Beratung im Gremium:  Stadtrat am 08.12.2011 
 
Ergebnis/Beschluss: 
Die Regeln für die Budgetierung werden mit Wirkung ab dem Haushaltsjahr 2012 auf die bis 2009 
geltende Fassung zurückgeführt (Änderung der Nr. 1.2.3.a): 
„70% der erwirtschafteten Gesamteinsparung fließen an den Haushalt zurück. Die restlichen 
30% verbleiben beim Fachamt.“  
  
 
mit 49  gegen 0   Stimmen 
 
gez. Dr. Balleis gez. Ternes 
Vorsitzende/r Berichterstatter/in 
 
 
 
 
 

IV. Beschlusskontrolle 
V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift 
VI. Zum Vorgang 


